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WRG 1959 §12 Abs2
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Rechtssatz

Weil das Vorliegen eines entsprechenden Privatrechtstitels die Bewilligungsp8icht der Änderung der

Wasserbenutzungsanlage aus dem Grund der Berührung fremder Rechte ausschließen würde, obliegt es dem VwG

auch eine Prüfung des rechtmäßigen Bestandes des im Verfahren von den Mitgliedern der

Wasserinteressentengemeinschaft behaupteten Privatrechtstitels, weil die Bewilligungsp8icht der gegenständlichen

Anlage in dem nach § 138 WRG 1959 geführten Verfahren zu beurteilen ist (vgl. VwGH 26.1.2012, 2011/07/0230).
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